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AACHEN, DEN 14.01.2022 NR. 1

STÄDTEREGION AACHEN

Allgemeinverfügung

Ergänzung der Allgemeinverfügung vom 23.03.2020 zur 
Aufhebung der Schonzeit für Schmalrehe und Rehböcke 
innerhalb der Städteregion Aachen für die Jagdjahre 
2020/21 bis 2024/25

Zur Vermeidung übermäßiger Wildschäden und zur Unter-
stützung der Wiederbewaldung nach Kalamitätsschäden in 
den Wäldern der StädteRegion Aachen wird – gemäß § 22 
Abs. 1 und 3 Bundesjagdgesetz in Verbindung mit § 24 Abs. 
2 Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen sowie Erlass des 
MULNV vom 31.01.2020, Az. III-6 - die folgende Allge-
meinverfügung erlassen:

I. Die Allgemeinverfügung der Städteregion Aachen vom 
23.03.2020 zur Aufhebung der Schonzeit für Schmalre-
he und Rehböcke innerhalb der Städteregion Aachen – 
mit Ausnahme der Städte Baesweiler, Alsdorf und Her-
zogenrath – für die Jagdjahre 2020/21 bis 2024/25 wird 
um die bisher ausgenommenen Städte erweitert und er-
hält unter der Ziffer 1 des Tenors die folgende Fas-
sung: 

1. Die Schonzeitaufhebung erfolgt nur für die Flächen in-
nerhalb der Städteregion Aachen, auf denen Wiederbe-
waldungsmaßnahmen (tatsächliche Verjüngungsflächen) 
stattfinden

Gründe:
Mit Schreiben vom 17.12.2021 wurde die aktualisierte Kar-
te der Hauptschadensgebiete (Stand 12/2021) vom Landes-
betrieb Wald und Holz NRW übersandt; danach zählen nun 
auch die bisher in der StädteRegion Aachen noch ausgenom-
menen Städte Baesweiler, Alsdorf und Herzogenrath zu den 
Hauptschadensgebieten.

Laut Erlass des MULNV vom 31.0.12020 werden die Ka-
lamitätsschäden der Jahre 2018 und 2019 nach bisherigen 
Schätzungen Wiederbewaldungsmaßnahmen auf einer Flä-
che von mehr als 40.000 Hektar erforderlich machen. We-
gen der zunehmenden Bedeutung der Wälder für die Gesell-
schaft in Verbindung mit den aktuellen Herausforderungen 
für die Waldbesitzer ist es Ziel, den jetzigen Zeitpunkt zu 
nutzen, um die Wälder mit waldbaulichen Methoden besser 
an den Klimawandel anzupassen. Der Umbau zu klimasta-
bilen Wäldern kann aber nur bei angepassten Schalenwild-
beständen gelingen. 

Zur Unterstützung der Waldbesitzer bei den Wiederbewal-
dungsmaßnahmen (tatsächliche Verjüngungsflächen) wird 
eine Bejagung von Rehböcken und Schmalrehen im April 
speziell auf diesen Flächen ermöglicht; eine Bejagung auf 
landwirtschaftlichen Flächen oder auch in Waldbeständen, 
die nicht in Verjüngung stehen, ist nicht zulässig.

Aachen, den 27.12.2021 Der Städteregionsrat
 Dr. Tim Grüttemeier

STÄDTEREGION AACHEN

Bekanntmachung

über die vorgezogene Wahl der Bürgermeisterin/des Bür-
germeisters der Stadt Monschau

Gemäß  § 65 Abs. 1 Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW), in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 
(GV. NRW. S. 1353) in Verbindung mit §§ 46 b, 14 Absatz 1 
Satz 3 des Kommunalwahlgesetzes NRW (KWahlG NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. 
NRW. S. 454, ber. S. 509) zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 5. Mai 2020 (GV.  NRW.  S. 312d), wird 
bestimmt: 

Die vorgezogene Wahl der Bürgermeisterin / des Bürger-
meisters der Stadt Monschau findet am  

Sonntag, den 15. Mai 2022 

statt. 

Eine etwaige Stichwahl findet – vorbehaltlich der zu diesem 
Zeitpunkt geltenden kommunalwahlrechtlichen Bestim-
mungen - gemäß § 46 c Abs. 2 Satz 1 KWahlG NRW am 
Sonntag, den 29. Mai 2022, statt. 

Aachen, den 13.01.2022 Der Städteregionsrat
 als Untere staatliche 
 Verwaltungsbehörde
 gez. Dr. Tim Grüttemeier
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STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 5 Hauptsatzung 
der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gül-
tigen Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese öf-
fentliche Bekanntmachung zugestellt. 

I. Behörde, für die zugestellt wird: 

StädteRegion Aachen, 
Der Städteregionsrat 
A 32 – Amt für Ordnungsangelegenheiten
Zollernstr. 20, 52070 Aachen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

RIZESCU ION-CRINU NORDSTRASSE 56  
52353 DÜREN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Bußgeldbescheid 3406.20065563 28.10.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt für Ordnungsangele-
genheiten der Städte Region Aachen, Zollernstr. 20, 52070 
Aachen  und kann dort während der Öffnungszeiten von 
dem Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 05.01.2022 Der Städteregionsrat 
 i.A. Frau Dohmen 

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

SLAVIK MATEJ ÜBACHER WEG 43  
52477 ALSDORF

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Bußgeldbescheid 3406.60016157 28.12.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt für Ordnungsangele-
genheiten der Städte Region Aachen, Zollernstr. 20, 52070 
Aachen  und kann dort während der Öffnungszeiten von 
dem Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 12.01.2022 Der Städteregionsrat 
 i.A. Frau Dohmen 

STÄDTEREGION AACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 5 Hauptsat-
zung der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zur-
zeit gültigen Fassung wird nachstehendes Dokument durch 
diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  

I. Behörde, für die zugestellt wird: 

StädteRegion Aachen,
Der Städteregionsrat 
A 36 – Straßenverkehrsamt
Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

MAO SHUBIN NEUSTR. 161, 52134 
HERZOGENRATH

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2021/133/SA/AH 07.01.2022

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Wür-
selen und kann dort während der Öffnungszeiten montags 
7:30 – 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 
7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 
15:00 Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfän-
ger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Emp-
fang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
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als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 07.01.2022 Der Städteregionsrat
 i.A. Frau Heitzer

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

MARTON LEVENTE SCHÖNRATHSTR. 3  
52066 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Festsetzung 36.1/2022/1/VA/CS 05.01.2022

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Wür-
selen und kann dort während der Öffnungszeiten montags 
7:30 – 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 
7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 
15:00 Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfän-
ger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Emp-
fang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 05.01.2022 Der Städteregionsrat
 i.A. Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

PRICHARD NICOLE KANONENWIESE 12 
52070 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2022/2/ADA/TZ 10.01.2022

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Wür-
selen und kann dort während der Öffnungszeiten montags 
7:30 – 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 
7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 
15:00 Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfän-
ger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Emp-
fang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 10.01.2022 Der Städteregionsrat
 i.A. Frau Tzoukalas

STÄDTEREGION AACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 5 Hauptsat-
zung der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zur-
zeit gültigen Fassung wird nachstehendes Dokument durch 
diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt.

I. Behörde, für die zugestellt wird: 

StädteRegion Aachen,
Der Städteregionsrat 
A 36 – Straßenverkehrsamt, Führerscheinstelle
Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

AZZAM-
MOURI

RACHID ROSENSTRASSE 2
52249 ESCHWEILER

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Ordnungs- 
verfügung
nebst Geb.

36.2.2/schm 10.01.2022

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt A 36 der StädteRegion 
Aachen, Führerscheinstelle, Zimmer 118 c, Carlo-Schmid-
Straße 4, 52146 Würselen und kann dort während der Öff-
nungszeiten: Mo 07.30 – 15.00 Uhr, Di 07.30 – 12.30 Uhr, 
Mi 07.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr, Do 07.30 – 
15.00 Uhr, Fr 07.30 – 12.30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 10.01.2022 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Schmitz
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STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 5 Hauptsatzung 
der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gül-
tigen Fassung werden nachstehende Dokumente durch diese 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 

I. Behörde, für die zugestellt wird: 

StädteRegion Aachen,
Der Städteregionsrat 
A 39 – Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und 
Veterinärwesen
Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

SINGH   SUKHPREET RÖMERSTR. 17
52511 GEILENKIRCHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten-/Kennzeichen: Datum vom:

Anhörung zum
Verbraucherinfor-
mationsgesetz (VIG)

214816 SD 09.11.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im A 39 der StädteRegion Aa-
chen, Verwaltung, 2. Etage, Zimmer 15, Carlo-Schmid-Stra-
ße 4, 52146 Würselen und kann dort während der Öffnungs-
zeiten: Mo – Do 08.00 – 15.00 Uhr, Fr 08.00 – 12.00 Uhr 
von dem Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 06.01.2022  Der Städteregionsrat
i.A Frau Dobroszczyk


